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§ 127 BO für Wien Überprüfungen
während der Bauführung

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Den Vertretern der Behörde ist jederzeit der Zutritt zur Baustelle zu gestatten. Bauwerber, Bauführer,

Planverfasser und Prüfingenieur sowie die beim Bau Beschäftigten sind verpflichtet, der Behörde alle

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

2. (2)Bauwerber und Bauführer sind verpflichtet, auf der Baustelle die Baupläne, die nach diesem Gesetz ausgeführt

werden dürfen (§ 64), die nach dem Fortschritt des Baues erforderlichen statischen Unterlagen sowie Nachweise

des Prüfingenieurs über die gemäß Abs. 3 vorgenommenen Überprüfungen aufzulegen. Die Behörde ist

berechtigt, die Unterlagen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu überprüfen. Diese Überprüfung schafft nicht

die Vermutung, dass die Unterlagen vollständig und richtig sind.

3. (3)Bei den nach § 60 Abs. 1 lit. a, b und c bewilligungspflichtigen Bauführungen sowie bei nach § 62 Abs. 1 Z 4

anzeigepflichtigen Bauführungen, bei denen eine statische Vorbemessung erforderlich ist (§ 62 Abs. 2), hat der

Bauwerber grundsätzlich einen Ziviltechniker oder einen gerichtlich beeideten Sachverständigen für das

einschlägige Fachgebiet als Prüfingenieur zu bestellen. Der Prüfingenieur hat folgende Überprüfungen der

Bauausführung vornehmen zu lassen:

1. a)dem Baufortschritt entsprechende Überprüfungen, die zum Nachweis der Erreichung der erforderlichen

Zuverlässigkeit der Tragwerke notwendig sind (Untergrund, Fundamente, Stahleinlagen, Träger, Stützen,

Schweißverbindungen u. ä.);

2. b)die Überprüfung der konsensgemäßen und den Bauvorschriften entsprechenden Herstellung des

Rohbaues (Rohbaubeschau);

3. c)Überprüfungen zum Nachweis der konsensgemäßen und den Bauvorschriften entsprechenden

Bauführung.

4. (3a)Der Bauwerber hat der Behörde vor Beginn der Bauführung einen Prüfingenieur bekanntzugeben und

nachzuweisen, dass dieser die Bekanntgabe zur Kenntnis genommen hat. Unterbleibt dieser Nachweis, gilt die

Bekanntgabe eines Prüfingenieurs als nicht erfolgt. Der Prüfingenieur muss vom Bauwerber und vom Bauführer

verschieden sein und darf zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Ein

Wechsel des Prüfingenieurs ist in gleicher Weise unverzüglich anzuzeigen.

5. (4)Werden Nachweise über Überprüfungen gemäß Abs. 3 über Aufforderung der Behörde nicht vorgelegt, ist der

Bauwerber über Auftrag der Behörde verpflichtet, die betreffenden Bauteile zwecks nachträglicher Überprüfung

im notwendigen Ausmaß freilegen zu lassen. Hievon ist abzusehen, wenn der Bauwerber auf eine andere Art

(Entnahme einer Betonprobe, Kugelschlagprobe u. ä.) den Nachweis der ordnungsgemäßen Bauführung erbringt.

6. (5)Außerdem müssen die Abgasanlagen von einem hiezu Befugten nach Bauvollendung in ihrer ganzen Länge

geprüft werden.

7. (6)Die Behörde kann auf die Bestellung eines Prüfingenieurs verzichten, wenn es sich um geringfügige

Bauausführungen handelt. Im Baubewilligungsverfahren gemäß § 70b ist von einem solchen Verzicht der Behörde
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auszugehen, wenn diese nicht innerhalb von einem Monat ab der Einreichung die Bestellung eines Prüfingenieurs

verlangt. Diese Frist beginnt mit jeder Projektänderung oder Änderung der Verfahrensart neuerlich zu laufen.

8. (7)Der Bauwerber ist über Auftrag der Behörde verpflichtet, tragende Bauteile einer Probebelastung oder einer

anderen geeigneten Untersuchung unterziehen zu lassen und das Gutachten eines Ziviltechnikers über die

Tragfähigkeit oder das Prüfungszeugnis einer akkreditierten Prüfstelle vorzulegen, wenn anders der Nachweis

über die ordnungsgemäße Bauführung nicht erbracht werden kann.

9. (8)Die Bauführung darf nicht weitergeführt werden, wenn

1. a)ein Bau ohne Baubewilligung oder entgegen den Bestimmungen des § 62 oder der §§ 70a oder 70b

ausgeführt wird;

2. b)der Prüfingenieur oder der Bauführer der Behörde nicht bekanntgegeben worden ist;

3. c)nicht entsprechende Baustoffe verwendet oder entsprechende Baustoffe unfachgemäß verwendet werden

oder mit Baustoffen, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden, unfachgemäß

umgegangen wird;

4. d)Konstruktionen mangelhaft ausgeführt werden;

5. e)Schalungen oder Pölzungen mangelhaft sind;

6. f)die erforderlichen statischen Unterlagen oder die Baupläne gemäß Abs. 2 auf der Baustelle nicht aufliegen

oder mangelhaft sind;

7. g)der Untergrund den Annahmen nicht entspricht, die den statischen Unterlagen zugrunde liegen;

8. h)mit dem Abbruch eines Gebäudes entgegen der Bestimmung des § 72 Abs. 2 oder 3 begonnen wurde.

10. (8a)Wird die Bauführung entgegen Abs. 8 weitergeführt und erlangt die Behörde davon Kenntnis, hat sie den Bau

einzustellen. Darüber ist möglichst binnen drei Tagen an den Bauherrn, den Bauführer oder den sonst

Verantwortlichen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen; einer Beschwerde gegen diesen Bescheid kommt die

aufschiebende Wirkung nicht zu.

11. (9)Ist der Tatbestand für eine Baueinstellung nach Abs. 8 offenkundig nur für einen Teil eines Bauwerkes

verwirklicht und ist aus diesem Grunde die Fortführung der Bauarbeiten an einem anderen Teil des Bauwerkes

technisch möglich und keinesfalls mit einer Gefährdung von Menschen verbunden, kann die Behörde die

Baueinstellung auf diesen Teil des Bauwerkes beschränken; andernfalls erstreckt sich die Baueinstellung auf das

gesamte Bauvorhaben.
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